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Gericht entscheidet:
Grundstücksbesitzer haftet für Radweg-

Äste in Coesfeld
Ein Grundstücksbesitzer muss für überhängende Äste am
Radweg zahlen, wie das Gerichtsurteil eines Rentners im

Münsterland zeigt.

Konflikt um Pflanzenpflege an Radweg
Rechtlicher Streit hat Auswirkungen auf die
Verantwortung von
Grundstückseigentümern

Ein aktueller Rechtsstreit im Kreis Coesfeld wirft wichtige Fragen
zur Verantwortung von Grundstückseigentümern im Umgang mit
öffentlichen Wegen auf. Ein Rentner, der ein Grundstück in der
Nähe eines beliebten Radweges besitzt, sah sich gezwungen,
juristische Schritte einzuleiten, nachdem er von den Behörden
aufgefordert wurde, Bäume und Äste zu kürzen, die in den
Radweg hineinragten. Dies könnte weitreichende Konsequenzen
für ähnliche Fälle haben, die das Nutzungserlebnis von
Radfahrern betreffen.

Der Ausgang des Rechtsstreits

Gerichte haben in der Vergangenheit oft entschieden, dass
Grundstückseigentümer verpflichtet sind, ihre Pflanzen so zu
pflegen, dass sie keine Gefahr für Passanten, in diesem Fall
Radfahrer, darstellen. In diesem speziellen Fall sah das Gericht



den Standpunkt des Rentners, dass eine Gefährdung nicht
gegeben sei, als nicht stichhaltig genug an und wies seine Klage
zurück. Diese Entscheidung zeigt, welches Gewicht die
Sicherheit auf Radwegen hat.

Gründe für die rechtlichen Schritte

Der Kläger, ein Rentner aus dem Münsterland, argumentierte,
dass die Äste seiner Bäume keine unmittelbare Bedrohung für
Radfahrer darstellten. Dennoch stummte der Landesbetrieb
Straßen NRW nicht und nahm die Verantwortung ernst, indem er
Schritte unternahm, die auf die Beseitigung potenzieller
Gefahren abzielten. Dies ist ein Beispiel dafür, wie Behörden
aktiv dafür Sorge tragen, dass öffentliche Verkehrswege sicher
bleiben.

Öffentliche Sicherheit im Fokus

Die Entscheidung des Gerichts ist nicht nur für den Kläger von
Bedeutung. Sie berührt auch das Thema der öffentlichen
Sicherheit auf Radwegen und die Rolle der
Grundstückseigentümer in diesem Kontext. Angesichts der
steigenden Zahl von Radfahrern wird es immer wichtiger, dass
alle Beteiligten ihren Teil zur Sicherstellung der Sicherheit
beitragen.

Fazit: Verantwortung der
Grundstückseigentümer

Die rechtlichen Herausforderungen, die sich aus solchen Fällen
ergeben, erinnern Grundstückseigentümer daran, dass es ihre
Pflicht ist, dafür zu sorgen, dass ihre Pflanzen die öffentlichen
Wege nicht gefährden. Die jüngste Entscheidung könnte auch
als Präzedenzfall dienen und weitere Grundstückseigentümer
dazu bewegen, aktiv zu werden, um Konflikte mit den Behörden
zu vermeiden und die Sicherheit auf den Radwegen zu
gewährleisten.



Insgesamt unterstreicht dieser Vorfall die Notwendigkeit einer
engen Zusammenarbeit zwischen Grundstücksbesitzern und den
zuständigen Behörden, um die Sicherheit und den Genuss von
öffentlichen Freiflächen wie Radwegen zu sichern.
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